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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ) kann wegen
Rechtsverletzung gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn
sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Vorschriften zur Berechnung des versicherten
Verdienstes ( Art. 23 Abs. 1 AVIG ) sowie zu den dabei je nach Sachlage anwendbaren
Bemessungszeiträumen ( Art. 37 AVIV ) richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.

E. 3.1
Streitig ist die Höhe des den Taggeldleistungen zugrunde zu legenden versicherten
Verdienstes. Dabei stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, die im Monat Mai
2008 erhaltene Bonuszahlung von Fr. 20'000.- sei vollumfänglich dem in diesem Monat
erzielten Einkommen hinzuzurechnen, womit sich für die letzten sechs Beitragsmonate vor
Beginn der Leistungsrahmenfrist (Mai 2008 bis Oktober 2008) ein Gesamteinkommen von
Fr. 54'500.- ergäbe (Fr. 25'750.- für den Monat Mai 2008 plus je Fr. 5'750.- für die Monate
Juni bis Oktober 2008). Unter Heranziehung eines sechsmonatigen Bemessungszeitraumes
im Sinne von Art. 37 Abs. 1 AVIV resultiere ein versicherter Monatsverdienst von Fr.
9'083.-.

E. 3.2
Das kantonale Gericht erwog hiezu, der Bonus sei als Gratifikation im Sinne von Art. 322d
OR zu qualifizieren und dementsprechend als massgebender Lohn zum versicherten
Verdienst hinzuzurechnen ( BGE 122 V 362 E. 3a). Der im Mai 2008 ausbezahlte Bonus sei
für das Jahr 2007 ausgerichtet worden, weshalb er bei der Ermittlung des versicherten
Verdienstes auch als in jenem Jahr erzieltes Einkommen zu berücksichtigen sei. Da
lediglich die letzten zwei Monate des Jahres 2007 zum Bemessungszeitraum gemäss Art. 37
Abs. 2 AVIV gehörten, sei der Bonus nur insoweit zu berücksichtigen, als er anteilsmässig
in der Höhe von je Fr. 1'666.65 (Fr. 20'000.- : 12) auf die Monate November und Dezember
2007 falle. Hieraus ergäbe sich ein versicherter Verdienst von monatlich Fr. 5'911.-
(November 2007: Fr. 4'900.- Dezember 2007: 5'200.-, Januar bis Oktober 2008: je Fr.



5'750.- plus die anteilsmässige Bonusleistung von Fr. 3'333.30).

E. 3.3
Der versicherte Verdienst umfasst Gratifikationen unbesehen ihrer Klagbarkeit ( BGE 122
V 362 ) und gehört unter anteilsmässiger Anrechnung zum massgebenden Lohn (Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV: Soziale Sicherheit, 2. Aufl., 2007, S. 2288 Rz. 365 mit Hinweis in FN. 775 auf
ARV 2001 Nr. 4 S. 75, C 254/99 und BGE 115 V 326 E. 4 S. 330). Die Vorinstanz
erachtete Art. 37 Abs. 2 AVIV zu Recht als massgeblich und stellte demzufolge zur
Ermittlung des versicherten Verdienstes auf einen Bemessungszeitraum von zwölf Monaten
ab, da bei einer Bemessung nach dem Durchschnittslohn der letzten sechs Beitragsmonate
vor Beginn der Frist für den Leistungsbezug nach Art. 37 Abs. 1 AVIV (Mai bis Oktober
2008) zu Ungunsten des Beschwerdeführers lediglich ein monatlicher Durchschnittslohn
von Fr. 5'750.- resultieren würde.

E. 3.4
Die Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen diese Betrachtungsweise nicht in Zweifel
zu ziehen. Die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz sind nicht mangelhaft im Sinne
von Art. 97 Abs. 1 BGG und die rechtliche Würdigung ist bundesrechtskonform. Wie der
Beschwerdeführer selber darlegt, wurde nach Vorliegen des äusserst erfolgreichen
Geschäftsabschlusses 2007 im Monat Mai 2008 ein Bonus von Fr. 20'000.- für das
abgeschlossene Geschäftsjahr 2007 ausgerichtet. Entgegen seiner Meinung ist dabei nicht
massgebend, ob allenfalls ein Rechtsanspruch auf den Bonus erst mit dem
Ermessensentscheid im Monat Mai 2008 auf Ausrichtung desselben entstanden ist, wie
argumentiert wird. Vielmehr stellte die Vorinstanz in nicht zu beanstandender Weise fest,
dass sich der im Monat Mai 2008 ausbezahlte Bonus in der Höhe von Fr. 20'000.- auf das
Jahr 2007 bezog, weshalb er auch diesem anzurechnen ist, ungeachtet des Umstands, dass
diese Leistung ermessensweise und nicht vertraglich festgelegt wurde und erst im Jahr 2008
zur Auszahlung gelangte. Entscheidend ist einzig, dass sich diese Zahlung zweifelsohne auf
das Jahr 2007 bezieht und daher, im Rahmen der mit Blick auf den Bemessungszeitraum
noch zu berücksichtigenden Monate des Jahres 2007 (November und Dezember 2007)
anteilsmässig anzurechnen ist. Der Beschwerdeführer übersieht bei seinen Einwänden, dass
eine anteilsmässige Anrechnung der Bonuszahlungen rechtsprechungsgemäss ( BGE 122 V
362 ) ungeachtet ihrer Klagbarkeit oder ihrer vertraglichen Vereinbarung erfolgt, wie
bereits dargelegt, sofern die betreffenden Leistungen im Bemessungszeitraum überhaupt
zur Ausrichtung gelangten ( BGE 122 V 362 E. 4 S. 364 ff.; ARV 1995 Nr. 15 S. 79 E. 2c
S. 81, C 254/99), weshalb auf die Frage des rechtlichen Charakters der Bonuszahlung nicht
weiter einzugehen ist. Ebenso wenig ist ausschlaggebend, dass weder eine Bonuszahlung
noch deren Auszahlung pro rata temporis vereinbart worden war. Eine Bonuszahlung ist
selbst dann zum versicherten Verdienst hinzuzurechnen, wenn sie vom Arbeitgeber ohne
jede rechtliche Verpflichtung erbracht wurde. Die von der Vorinstanz bestätigte Bemessung
des versicherten Verdienstes durch die Arbeitslosenkasse ist nicht zu beanstanden.

E. 4
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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